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 Veröffentlicht am 29.03.2006

Index

14/01 Verwaltungsorganisation

40/01 Verwaltungsverfahren

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

UVPG 2000 §2 Abs2;

UVPG 2000 §3a Abs5;

UVPG 2000 §3a Abs6;

UVPG 2000 Anh1 Z19;

Rechtssatz

Normativer Inhalt der Regelung betre8end eine Mindestschwelle von 25 % des Schwellenwertes im Sinne des § 3a Abs.

5 und 6 UVP-G 2000 ist es nicht, eine Aufsplitterung von Änderungsvorhaben auf zahlreiche Einzelanträge mit dem Ziel,

das Gesamtvorhaben einer UVP zu entziehen, zuzulassen. Vielmehr geht es darum, Kleinvorhaben von der UVP-P?icht

zu entbinden.
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